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Weiterer Fortgang
Der Entwurf zur Änderung der drei Ge-
setze wurde dem Bundesrat und dem 
Bundestag zugeleitet und befindet sich 
im parlamentarischen Verfahren. Der 
Bundesrat befasst sich am 5. Juli erstma-
lig mit der Gesetzesvorlage; die zuständi-
gen Ausschüsse sehen an vier Stellen des 
Entwurfs Änderungsbedarf.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  

und Umweltschutz Tübingen

IMMISSIONS-
SCHUTZRECHT

BMUV legt Referen-
tenentwurf zur  
Änderung der  
TA Lärm vor
Das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) hat einen 
– innerhalb der Bundesregierung 
noch nicht endgültig abgestimmten – 
Referentenentwurf zur Änderung der 
Sechsten Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm). 
vorgelegt. Insbesondere wird eine 
zeitlich begrenzte Flexibilisierung der 
Vorschriften im Hinblick auf Lärmkon-
flikte angestrebt, um in den nächsten 
Jahren mehr Wohnraum schaffen zu 
können. 

Bereits 2020 hatte eine von der Bau-
ministerkonferenz (BMK) und der Um-
weltministerkonferenz (UMK) einge-
richtete gemeinsame Arbeitsgruppe 
Empfehlungen für eine Flexibilisierung 
von Regelungen der (TA Lärm) vorge-
legt. Mit dem vorgelegten Entwurf 
werden diese Empfehlungen – unter 
Berücksichtigung von Vereinbarungen 

aus dem Koalitionsvertrag – nun aufge-
griffen. 

Immissionsrichtwerte für dörfliche 
Wohngebiete
Die TA Lärm legt in Nr. 6.1 Immissions-
richtwerte für Immissionsorte außer-
halb von Gebäuden fest. Diese Immissi-
onsrichtwerte werden zur Beurteilung, 
ob schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräuschimmissionen vorliegen, 
herangezogen. Es gelten: 
∎ in Industriegebieten 70 dB(A),
∎ in Gewerbegebieten tags 65 dB(A), 

nachts 50 dB(A),
∎ in urbanen Gebieten tags 63 dB (A), 

nachts 45 dB (A),
∎ in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten tags 60 dB(A), nachts 
45 dB(A),

∎ in allgemeinen Wohngebieten und 
Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A), 
nachts 40 dB(A),

∎ in reinen Wohngebieten tags 50 
dB(A), nachts 35 dB(A), 

∎ in Kurgebieten, für Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten tags 45 dB(A), 
nachts 35 dB(A).

Für dörfliche Wohngebiete sind bis-
lang keine solchen Beurteilungswerte 
in der TA Lärm enthalten, da dieser Ge-
bietstyp erst 2021 als § 5a in die Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) einge-
führt wurde. Dörfliche Wohngebiete 
dienen sowohl dem Wohnen als auch 
der Unterbringung von land- und forst-
wirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen 
und nicht wesentlich störenden Ge-
werbebetrieben, wobei die Nutzungs-
mischung nicht gleichgewichtig sein 
muss.

Der Referentenentwurf zur TA Lärm 
sieht nun vor, Nr. 6.1 um entsprechen-
de Immissionsrichtwerte für dörfliche 
Wohngebiete zu ergänzen. Vorgesehen 
ist, die Werte auf 
∎  57 dB(A) tags und 
∎  42 dB(A) nachts 
festzusetzen. Diese Werte sollen der Tat-
sache Rechnung tragen, dass in den dörf-
lichen Wohngebieten der Wohnnutzung 
eine größere Bedeutung hat als in Dorf-
gebieten, gleichzeitig jedoch aufgrund 
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der Nutzungsmischung höhere Werte als 
in allgemeinen Wohngebieten erforder-
lich sind.

Sonderregelung auf Probe für 
heranrückende Wohnbebauung
In die besonderen Regelungen der 
Nr. 7 soll eine neue Nr. 7.5 aufgenom-
men werden, die eine zeitlich befriste-
te Sonderregelung für das Heranrü-
cken von Wohnbebauung an die ge-
werbliche oder industrielle Nutzung 
vorsieht. Der Referentenentwurf führt 
hierzu als Begründung aus: „Um mehr 
Wohnraum in Städten zu ermöglichen, 
wird mit der vorliegenden Regelung 
das weitere Heranrücken von Wohnbe-
bauung an geräuschemittierende Anla-
gen aus dem Bereich Gewerbe und In-
dustrie als auch an Clubs und Disco-
theken versuchsweise und zeitlich be-
grenzt im Hinblick auf die Belange des 
anlagenbezogenen Lärmschutzes er-
leichtert. Dazu werden erhöhte Immis-
sionsrichtwerte für heranrückende 
Wohnbebauung unter den in der Vor-
schrift genannten Voraussetzungen 
festgelegt“.

Die Regelungen sollen in urbanen 
Gebieten, in Kern- und Mischgebieten 
sowie in allgemeinen Wohngebieten 
gelten. Rückt hier die Wohnbebauung 
an gewerblich, industriell oder hin-
sichtlich ihrer Geräuscheinwirkungen 
vergleichbar genutzte Gebiete heran, 
so sollen für die heranrückende Wohn-
bebauung nachts außerhalb von Ge-
bäuden – in Abweichung von den Fest-
legungen in Nr. 6.1 – folgende höhere 
Immissionsrichtwerte gelten:
∎ in urbanen Gebieten 50 dB(A), 
∎ in Kern- und Mischgebieten 48 dB(A) 

sowie 
∎ in allgemeinen Wohngebieten 43 

dB(A). 

Für einzelne kurzzeitige Geräuschspit-
zen sollen nachts in urbanen Gebieten, 
Kern- und Mischgebieten 65 dB(A) so-
wie in allgemeinen Wohngebieten 60 
dB(A) zulässig sein. 

Die höheren zulässigen Nachtricht-
werte sollen an das kumulative Vorlie-
gen der folgenden Voraussetzungen 

geknüpft werden:
∎ Der Bebauungsplan dient der Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung oder anderen 
Maßnahmen der Innenentwicklung.

∎ Im Bebauungsplan wird der Einbau 
von Fensterkonstruktionen vorge-
schrieben, die eine ausreichende 
Luftzufuhr ermöglichen und zu-
gleich sicherstellen, dass die Fassa-
de ein gesamtes bewertetes Bau-
Schalldämm-Maß von wenigstens 
30 dB nach Maßgabe der DIN 4109-
1:2018 mit mindestens einem teil-
geöffneten Fenster aufweist.

∎ Der Bebauungsplan sieht Bereiche 
im Freien vor, die zum Aufenthalt 
für die Bewohner bestimmt sind 
und auf denen die Immissionsricht-
werte nach Nummer 6.1 am Tag ein-
gehalten werden.

∎ In der Abwägung des Bebauungs-
plans wurden die vorrangigen Maß-
nahmen des Lärmschutzes wie Nut-
zungszuordnung, aktiver Schall-
schutz, Baukörperstellung und 
Grundrissgestaltung berücksichtigt.

Die Regelung soll zunächst zum Zwe-
cke ihrer Erprobung befristet bis zum 
31. Dezember 2032 gelten. Die Sonder-
regelung soll nicht anwendbar ein, 
wenn dadurch ein im öffentlichen Inte-
resse liegender Ausbau von Anlagen, 
der mit erhöhten Immissionen einher-
gehen könnte, wesentlich erschwert 
oder unmöglich gemacht würde. Im öf-
fentlichen Interesse liegen z.B. Anlagen 
der öffentlichen Infrastruktur, der 
Stromerzeugung und -verteilung oder 
der Versorgung der Bevölkerung mit 
lebensnotwendigen Gütern dienende 
Anlagen.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  

und Umweltschutz Tübingen
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Beschleunigung im-
missionsschutzrecht-
licher Verfahren:  
Gesetzgebungsver-
fahren abgeschlossen

Über ein Jahr hat es gedauert, nun 
wurde das „Gesetz zur Verbesserung 
des Klimaschutzes beim Immissions-
schutz, zur Beschleunigung immissi-
onsschutzrechtlicher Verfahren und 
zur Umsetzung von EU-Recht“ be-
schlossen. Neben den Änderungen 
des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (BImSchG), die vor allem zur Be-
schleunigung von immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 
führen sollen, wurden auch einige 
weitere Gesetze und Verordnungen 
geändert.

Die Bundesregierung hatte ihren Geset-
zesentwurf am 5. Mai 2023 an den Bun-
desrat übermittelt, der sich in seiner 
Sitzung am 16. Juni 2023 damit befasste 
und zahlreiche Änderungen vorschlug. 
Im Bundestag wurde das Gesetzesvor-
haben am 6. Juli 2023 in erster Lesung 
beraten und an die zuständigen Aus-
schüsse überwiesen. Nach einigen Mo-
naten des Wartens beantragte die CDU/
CSU-Fraktion Auskunft über den Stand 
der Ausschuss-Beratungen zum Gesetz-
entwurf.

Am 18. März 2024 berichtete der Um-
weltausschuss, dass er sich bereits am 
20. September 2023 mit dem Entwurf 
befasst habe, eine Beratung bei Rechts-
ausschuss, Wirtschaftsausschuss, Aus-
schuss für Ernährung und Landwirt-
schaft, Ausschuss für Wohnen, Stadtent-
wicklung, Bauwesen und Kommunen so-
wie beim Ausschuss für Klimaschutz und 
Energie aber noch ausstehe. Es kam dann 
aber doch Bewegung in die Sache, die Be-
ratungen der Ausschüsse wurden abge-


